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Titel Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (Verkaufsstättenverordnung
- VkVO -)

Amtliche Abkürzung VkVO

Normtyp Rechtsverordnung

Normgeber Rheinland-Pfalz

Gliederungs-Nr. 213-1-17

§ 20 VkVO - Feuerlöscheinrichtungen, Brandmeldeanlagen und
Alarmierungseinrichtungen

(1) Verkaufsstätten müssen Sprinkleranlagen haben. Dies gilt nicht für

1. erdgeschossige Verkaufsstätten nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
,

2. sonstige Verkaufsstätten nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4
.

Geschosse einer Verkaufsstätte nach Satz 2 Nr. 2 müssen Sprinkleranlagen haben, wenn sie mit ihrem Fußboden im Mittel mehr
als 3 m unter der Geländeoberfläche liegen und Verkaufsräume mit einer Fläche von mehr als 500 qm haben.

(2) In Verkaufsstätten müssen vorhanden sein:

1. geeignete Feuerlöscher und geeignete Wandhydranten in ausreichender Zahl, gut sichtbar und leicht
zugänglich,

2. Brandmeldeanlagen mit nichtautomatischen Brandmeldern zur unmittelbaren Alarmierung der dafür
zuständigen Stelle und

3. Alarmierungseinrichtungen, durch die alle Betriebsangehörigen alarmiert und Anweisungen an sie und an
die Kundschaft gegeben werden können.

gespeichert: 04.05.2024, 18:32 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/b99a76c6-7865-3531-ba59-8fdb7ac3138a
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/628499ef-3e90-3fef-9913-ee494df3e02a
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/628499ef-3e90-3fef-9913-ee494df3e02a


gespeichert: 04.05.2024, 18:32 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


